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31. Oktober
WP / Berichtskreis

Mitte Dezember
Versand Rundschreiben

1. März
Frist für Bewerber 

aus 3. Liga

15. März
Frist für Bewerber 
aus Bundesligen

Überprüfung der
Nettoeigenkapitalregel

Die Lizenzclubs melden gemäß § 8 1.1 oder  1.2 LO
den  Wirtschaftsprüfer, der den Lizenzbewerber im 
Verfahren begleitet, insbesondere den Abschluss zum 
31.12.t-1 und die Planzahlen prüft. Ebenso informieren die 
Lizenzclubs die DFL GmbH über Ihre Konzernstruktur und 
den Berichtskreis nach
Vor § 8 und § 8a LO

Unterlagen
vollständig ?

Bewerber nimmt nicht am 
Lizenzierungsverfahren teil

ja

nein 

Der SLM erstellt das Rundschreiben zum 
Lizenzierungsverfahren und versendet es an alle
Lizenzclubs und die Bewerber aus der 3. Liga. 
Das Rundschreiben enthält u.a. eine Darstellung des
Zeitplans, des Verfahrens, die Ausschlussfristen und
Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen der
Lizenzierungsordnung.

Die Bewerber der 3. Liga reichen die nach der LO
vorzulegenden Lizenzierungsunterlagen ein und erklären 
deren Richtigkeit und Vollständigkeit.

Analog reichen die Bewerber der beiden Lizenzligen die 
nach der LO vorzulegenden Lizenzierungsunterlagen ein und
Erklären deren Richtigkeit und Vollständigkeit.

Die Unterlagen werden von den LM gesichtet und auf ihre 
Vollständigkeit geprüft. Für die nach § 8 Nr. 1.1 bzw. 1.2 LO 
vorzulegenden Unterlagen stellen der 1. bzw. 15. März eine 
Ausschlussfrist dar. Liegen die Unterlagen nicht, nicht
fristgemäß oder nicht vollständig vor, nimmt der Bewerber
nicht am Lizenzierungsverfahren teil. Darüber entscheidet
die DFL GmbH. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zum 
Lizenzierungsausschuss nach § 11 Nr. 2 LO zulässig.

Die vorgelegten Unterlagen werden auf die Bereiche gemäß
§§ 3 bis 8 LO verteilt. Die Experten prüfen die Erfüllung der 
Kriterien anhand der Unterlagen. Experten und LM 
kontaktieren den Bewerber, wenn Unklarheiten bestehen 
oder Kriterien nicht erfüllt sind. Bis zur Erstentscheidung 
nachgereichte, nicht an eine Ausschlussfrist gebundene 
Unterlagen werden im Regelfall berücksichtigt.
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Anhang X:
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Lizenzmanager u. Experten
prüfen Unterlagen und 
kontaktieren Bewerber

Falls ein Bewerber in seiner Bilanz zum 31.12.t-1 ein negatives
Eigenkapital ausweist, wird gem. § 8 Nr. 2 LO überprüft,
ob dieses negative Eigenkapital während des Kalenderjahres t-1
um einen bestimmten Prozentsatz verbessert wurde.
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Mitte April
LM unterbreiten
Empfehlung an 

erste Instanz

Bis Mitte April
Erste Instanz entscheidet 

hinsichtlich der Erfüllung der 
Kriterien oder stellt Bedingungen

Innerhalb einer Woche
Lizenzbewerber legt 

Beschwerde bei DFL GmbH ein

Abhilfe-Bescheid der ersten 
Instanz auf Empfehlung der LM

nein oder
Bedingungen
zu erfüllen?

Abhilfe ?

ja

nein = 
Lizenzerteilung

ja

nein 

3 3

Die LM erstellen Entscheidungsvorlagen für die  erste Instanz
der DFL GmbH. Darin werden die Ergebnisse der Überprüfungen 
der jeweiligen Bewerber dargestellt. Jede Vorlage enthält 
eine Empfehlung an die erste Instanz, die von den LM die Vorlage 
weiterer Erklärungen und Unterlagen verlangen kann. 

Die erste Instanz entscheidet nach sorgfältiger Prüfung der 
Vorlagen in ihrer Gesamtheit über Erteilung oder Verweigerung 
der Lizenz. Voraussetzung für die Lizenzerteilung ist die 
Erfüllung der in § 2 LO genannten Vorgaben und Kriterien. 
Die Erteilung der Lizenz kann von der vorherigen Erfüllung
einer Bedingung innerhalb einer Ausschlussfrist abhängig 
gemacht werden. Die Lizenz kann auch mit Auflagen erteilt 
werden. Für Teilnehmer an den Wettbewerben der UEFA 
ist eine Ausnahme von den zwingenden Mindestanforderungen
des UEFA-Reglements nicht möglich. 

Die Entscheidung wird dem Bewerber zugestellt. Dies erfolgt
durch Hochladen im IT-System «Lizenzierung Online» (LOL), 
durch Versand per E-Mail und per Express.

Beschwert die Entscheidung den Bewerber, ist sie unter  
Beifügung einer Rechtsmittelbelehrung entsprechend zu 
begründen.

Der betroffene Bewerber kann innerhalb einer Woche nach
Zustellung der ersten Entscheidung Beschwerde erheben. 
Er kann innerhalb dieser Ausschlussfrist neue Tatsachen 
vortragen. Diese müssen substantiiert und belegt sein. Der 
zuständige LM prüft die Beschwerde und die neu vorgelegten 
Dokumente. Er stellt die wesentlichen Gesichtspunkte in 
einer Vorlage dar und legt diese der erste Instanz zusammen 
mit einer Empfehlung vor.

Die erste Instanz kann der Beschwerde ganz oder teilweise 
abhelfen oder die Beschwerde ablehnen. Die Entscheidung der 
ersten Instanz wird dem Bewerber zugestellt. Sollte die 
Beschwerde abgelehnt bzw. ihr nicht oder nur teilweise 
abgeholfen werden, ist sie unter Beifügung einer 
Rechtsmittelbelehrung zu begründen.
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keine Bedingung mehr 

Bedingung
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Lizenzierungsausschuss 
entscheidet nach 

Anhörung von Bewerber
und DFL GmbH endgültig

Bewerber arbeitet an
Erfüllung der 

Bedingung(en)

Bis zur Ausschlussfrist
Bewerber legt Dokumente
vor oder stellt Sicherheiten

Rechtzeitig vor UEFA-Frist 
Lizenzierungsausschuss

entscheidet über 
Erfüllung der

Bedingung(en)

Anrufung
Schiedsgericht

Bedingung(en)
erfüllt ?

4 4

Der Lizenzierungsausschuss entscheidet nach Anhörung 
des Bewerbers und der Erstinstanz DFL GmbH endgültig und 
stellt die Entscheidung dem Bewerber zu. Nach dem 
zwischen DFL e.V. und Bewerber abgeschlossenen 
Schiedsgerichtsvertrag ist die Anrufung des Ständigen 
Schiedsgerichtes zulässig.

Die Bewerber, denen Bedingungen erteilt wurden, müssen 
diese innerhalb der gesetzten Ausschlussfrist erfüllen, um 
das entsprechende Lizenzkriterium zu erfüllen. Nach 
Ablauf der Frist ist eine Bedingungserfüllung 
ausgeschlossen.

Die Entscheidungen über die Erfüllung der Bedingungen trifft
der Lizenzierungsausschuss auf Basis einer Empfehlung 
der zuständigen LM rechtzeitig vor Ablauf der von der UEFA 
gesetzten Frist zur Meldung der Clubs. Diese Entscheidung 
ist endgültig. Die Entscheidung wird dem Bewerber zugestellt.

Nach dem Schiedsgerichtsvertrag ist die Anrufung des
Ständigen Schiedsgerichtes zulässig.

nein

ja

Nichterfüllung
der Kriterien

Beding-
ungen

Innerhalb
von fünf Tagen

Bewerber beschwert sich
bei 

Lizenzierungsausschuss

Hat die erste Instanz der Beschwerde nicht oder nur teilweise
abgeholfen, kann der betroffene Bewerber innerhalb fünf Tagen
nach Zustellung der zweiten Entscheidung Beschwerde
erheben. Er kann innerhalb dieser Ausschlussfrist letztmals
neue Tatsachen vortragen. Die Beschwerde ist beim
Lizenzierungsausschuss des DFL e.V. einzulegen. 
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Keine Lizenz

für den Bewerber

Lizenzerteilung

Innerhalb der von UEFA 
definierten Frist

Meldung der lizenzierten
Clubs an die UEFA

Nach Rechtskraft der 
jeweiligen Entscheidungen 

Verfahrensende durch
Abschluss Lizenzvertrag

Das Präsidium des DFL e.V. erteilt den Bewerbern,
die die Kriterien der LO erfüllen, die Lizenz für die 
kommende Spielzeit.

Die DFL GmbH übermittelt innerhalb der von der UEFA definier-
ten Frist die Liste mit den lizenzierten und für einen internatio-
nalen Clubwettbewerb der UEFA sportlich qualifizierten 
Bewerber an die UEFA. 

Formelles Ende des Lizenzierungsverfahrens mit Abschluss
des Lizenzvertrages zwischen DFL e.V. und Bewerber.

Das Schiedsgericht bestätigt die Entscheidung der DFL GmbH,
dass die Voraussetzungen zur Lizenzerteilung
bei dem betreffenden Bewerber nicht gegeben sind.

Der Lizenzierungsausschuss berücksichtigt die Rechts-
auffassung des Ständigen Schiedsgerichtes. Daraus 
folgt, dass der Bewerber am Lizenzierungsverfahren
an der vormals streitigen Stelle wieder teilnimmt.

Bestätigung
Entscheid ?

Das Schiedsgericht tritt zusammen und entscheidet in einem 
Schiedsspruch über die Ordnungsmäßigkeit der Entscheidung 
des Lizenzierungsausschusses hinsichtlich der Erfüllung der 
Bedingungen.

ja nein

Streitigkeit
betrifft
Bedingungen

Lizenzierungsausschuss 
entscheidet nach 

Maßgabe des 
Schiedsspruches

Stand: 18.11.2022

Innerhalb der von UEFA 
definierten Frist

Veröffentlichung der 
Finanzkennzahlen der 

lizenzierten Clubs

Die DFL GmbH veröffentlicht auf ihrer Homepage 
die Finanzkennzahlen aller 36 für die kommende
Spielzeit lizenzierten Clubs. 
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